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DER PADAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS e BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

11.JUNI 1932 « ERSCHEINT MONATLICH

26. JAHRGANG e NUMMER 11

Inhalt: Ziirch. Kant. Lehrerverein: Generalversammlung vom 7. Mai 1932; 3. und 4. Vorsfandssitzung

Generalversammlung des
Ziircherischen Kantonalen Lehrer-
vereins

- Samstag, den 7. Mai 1932, in Ziirich.

Bériehterstattung der Vertreter der Lehrerschaftf im
Erziehungsrate iiber ihre Titigkeit in der Amtsdauer
1929 bis 1932.

Referat von Erziehungsrat E. Hardmeier in Uster.
- Geehrte Kolleginnen und Kollegen !

Zum vierten Male stehen Thre beiden Vertreter im
Erziehungsrate vor Thnen, heute, um Thnen iiber ihre
Tatigkeit in der kantonalen Erziehungsbehorde in der
nun zu Ende gehenden Amtsperiode 1929 bis 1932 zu
berichten. Wie bisher wird Prof. Dr. Gasser die Ge-
schifte der Mittelschulen und der Universitit erwihnen,
wahrend der Sprechende die Berichterstattung iiber
die Angelegenheiten der Volksschule iibernommen hat.
Im Hinblick auf unsere Mitteilungen aus dem Er-
ziehungsrate im ,,Pad. Beob.”” diirfen wir uns wohl
wiederum kurz fassen.

Zu den wichtigeren Angelegenheiten auf dem Gebiete
des Volksschulwesens rechnen wir in dieser Amtsdauer
die folgenden:

1. Was die am 20. Mai 1928 durch das Ziirchervolk
mit kleiner Mehrheit leider abgelehnte Vorlage zu einem
Gesetze tiber die Leistungen des Staates fir das Volks-

- schulwesen und die Besoldungen der Lehrer anbetrifft,
so haben diejenigen in unseren Kreisen, die sich ent-
‘gegen den Vertretern der Lehrerschaft im Erz‘iehungs—
rate nicht recht dafiir hatten erwirmen kénnen, ja sich
ablehnend verhielten und bei Verwerfung mit einer
baldigen verbesserten Neuauﬂage rechneten, nicht
recht bekommen. Es wurde eine Verordnung erlassen,
und noch heute, nach vier Jahren, liegt kein neuer
Entwurf zu einer gesetzlichen Regelung vor. Das Inter-
esse vieler Gemeinden ist eben durch diese, wie dann
namentlich durch den inzwischen zustande gekomme-
nen Finanzausgleich fiirunsere Angelegenheit bedeutend
reduziert worden. Wohl hat der Erziehungsrat im
Winterhalbjahr 1929/30 in sechs Sitzungen eine neue
Vorlage ausgearbeitet und an den Regierungsrat
weitergeleitet, von dem sie dann aber nicht durch-
beraten, sondern zuriickgelegt wurde. Die Vertreter
der Lehrerschaft haben sich rege an den Beratungen
beteiligt und manches erreicht, so dafi sie im groBen
und ganzen zufrieden sein konnten. So fand z. B. un-
sere Anregung, es seien die Disziplinarbestimmungen
der verworfenen Vorlage, die dem Erziehungsrat die
Befugnis einrdumten, einem Lehrer die Fortsetzung
seiner Verrichtungen zu untersagen oder ihn aus dem
Amte zu entlassen, nicht in das neue Gesetz aufzu-
nehmen in der Meinung, dal gegebenenfalls lediglich
*§ 9 des Unterrichtsgesetzes vom 23. Dezember 1859
angewendet werde, trotz lingeren Widerstandes des

Erziehungsdirektors schlieBlich doch ihre Verwirk-
lichung, wie auch der Wunsch, es méchte in den Uber-
gangsbestimmungen vorgesehen werden, dafl die staat-
lichen Ruhegehalter der Lehrer, die sich zur Zeit des
Inkrafttretens des neuen Gesetzes im Ruhestand be-
finden, im Sinne etwelchen Ausgleiches eine ange-
messene Erhéhung erfahren.

Noch sei erwahnt, daB auf unsere am 27. Januar 1931
gestellte Anfrage, wie es mit der Priifung der von Prof.
Dr. Gasser angeregten Frage der Ausrichtung von
Gemeinderuhegehiltern auf dem Versicherungswege
stehe, von Erziehungsdirektor Dr. Wettstein mitge-
teilt wurde, es werde diese trotz des Beschlusses des
Regierungsrates, die Beratungen des Schulleistungs-
gesetzes zu verschieben, fortgesetzt werden.

2. Eingetreten sind wir auch nach besten Kraften fir
die von der Schulsynode und vom Kantonalen Lehrer-
verein aufgestellten Postulate in der Beform der Lehrer-
bildung. Leider vermochten wir nicht mit allen Forde-
rungen und Wiinschen durchzudringen; allein wir
konnten zufrieden sein, wenn der Regierungsrat und
die kantonsratliche Kommission wenigstens der Vor-
lage des Erziehungsrates zugestimmt hatten, nament-
lich was die Verbindung des Pidagogischen Instituts
oder der Lehramtsschule, wie es nun wieder heiflen soll,
mit der Universitit anbetrifft, von andern Punkten,
wie der Frage der Immatrikulation, nicht zu reden.
Die wichtige Angelegenheit der Ausarbeitung der Vor-
lage fiir das Lehrerbildungsgesetz nahm die Vertreter
der Lehrerschaft stark in Anspruch; der Erziehungsrat
widmete der Beratung fiinf Sitzungen.

3. Aus den Jahresberichten des Ziircherischen Kan-
tonalen Lehrervereins haben Sie ersehen konnen, wie
sehr wir uns fir die auferordentlichen Staatszulagen ein- -
gesetzt haben. Ich denke, es werde nicht notig sein,
heute alles wieder zu erwihnen; es mag mit diesem
Hinweis sein Bewenden haben.

4. Nach der ziircherischen Verordnung vom 15. Ok-
tober 1931 zu dem im Jahre 1928 erlassenen Bundes-
gesetz betreffend MaBnahmen gegen die Tuberkulose
soll Lehrern und Pflegepersonen, bei denen eine an-
steckungsgefihrliche Tuberkulose festgestellt worden
ist, durch die zustéindige Behorde die weitere Tétigkeit
in der Schule oder Anstalt untersagt werden. Geraten
sie wegen vorzeitiger Pensionierung in Not, so kann
ihnen der Regierungsrat neben der Rente Zuschiisse
zum Ruhegehalt gewahren, die aber zusammen mit
der Rente nicht mehr als 709, der vom Pensionierten
zuletzt bezogenen BesoIdung, inbegriffen Gemeinde-
zulagen, betragen diirfen.

Schon in der Erziehungsratssitzung vom 15. Ok-
tober - 1929 hatten wir angeregt, es méchte die Er-
ziehungsdirektion bei einem durch ansteckungsgefihr-
liche Tuberkulose bedingten ~Riickiritte eines Lehrers
darauf halten, daB ihm bei der Festsetzung des Ruhe-
gehaltes vom Kanton aus durch entsprechende Er-
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hohung die Erleichterung seiner finanziellen Lage ge-
sichert werde, die die Lehrer vom Eidgenéssischen
Tuberkulosegesetz fiir sich erwartet haben. Und in
einer Eingabe vom 29. Dezember 1930 sodann ersuchte
der Vorstand des Z. K. L.-V. den Erziehungsrat, das
Ruhegehalt der wegen Tuberkulose zuriicktretenden
Lehrer auf mindestens 759, des vollen zuletzt bezoge-
nen Gehaltes festzusetzen als minimale Leistung, zu der
von Fall zu Fall, den jeweiligen Verhaltnissen entspre-
chend, noch besondere Erh6hungen treten konnten. Wie
der Zentralvorstand des S. L.-V. seinen Sektionen mit-
teilte, hatte er in einer Eingabe an den Bundesrat bean-
tragt, es mochte die Unterstiitzung bis auf 1009, gehen.

Wenn wir nun auch mit unserer Auffassung in der
Erziehungsratssitzung vom 13. April 1931 nicht durch-
zudringen vermocht haben, so miissen wir doch riick-
haltlos anerkennen, daB bereits drei Falle von durch Tu-
berkulose bedingten Pensionierungen in durchaus wohl-
wollendem und weitherzigem Sinne erledigt worden sind.

5. Geplant war der Erlal einer Verordnung fir die
Ubernahme von offentlwhen Amtern durch Lehrer. Schon
an der ersten Aussprache in der Erziehungsratssitzung
vom 9. September 1930 bestritten die Vertreter der
Lehrerschaft die Notwendigkeit einer derartigen Rege-
lung und iibten scharfe Kritik an der Vorlage der
Erziehungsdirektion. Nachdem der Entwurf sodann
mehrere Male auf der Geschaftsliste gestanden, dessen
Beratung aber wegen Mangel an Zeit immer wieder
hatte verschoben werden miissen, wurde am 1. Dezem-
ber 1931 besehlossen, ihn bis auf weiteres nicht mehr
unter den Verhandlungsgegenstinden aufzufiihren.

6. DaB wir im Erziehungsrate und auBerhalb auch
lebhaften Anteil an der Ausarbeitung der am 5. Juli 1931
vom Ziirchervolk gutgeheilenen Vorlage zu einem Gesetz
tiber: die: Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule genom-
men haben, konnte den Jahresberichten des Z. K. L.-V.
pro 1927 bis und mit 1931 entnommen werden, weshalb
wir hier von weiteren Ausfiihrungen Umgang nehmen.

Was die Mitwirkung bei den kleineren Geschiften
anbelangt, so glauben wir, einmal von der Aufzahlung
all der mannigfaltigen Angelegenheiten Umgang neh-
: men zu diirfen; aber das diirfen wir wiederum sagen,
daB wir auch in der nun zu Ende gehenden Amtsdauer
- diesen Angelegenheiten, die nicht glinzen, aber doch
. frommen, alle Aufmerksamkeit geschenkt und sicher-
lich nichts in der Wahrung der Interessen der Schule
und ihrer Lehrer unterlassen haben. Es sei da nur an
unsere Tatigkeit als Prasident verschiedener Kom-
missionen erinnert, z. B. der Kommission fiir den
Kantonalen Lehrmittelverlag, der Lokationskommis-
sion, die auch die Gesnche um Wiederverwendung im
Schuldienst und um Dislokationen zu begutachten hat.
Wenn wir in der Behérde mit unserer Ansicht auch
nicht immer durchzudringen vermochten, so lieBen wir
uns nicht entmutigen, immer wieder zu tun, was wir
als Aufgabe der Vertreter der Lehrerschaft im Er-
ziehungsrate betrachteten. Eines steht fest: Wenn auch
die Kompetenzen des Erziehungsrates gegeniiber den
Sechziger- und namentlich DreiBigerjahren stark be-
schnitten worden sind, so besitzt doch die ziircherische

Lehrerschaft in der Abordnung von zwei Vertretern

in die kantonale Erziehungsbehorde ein wichtiges Recht
und eine Moglichkeit, durch diese doch auf die Art der
Erledigung mancher Angelegenheit EinfluB zu gewinnen.

Wiederum war ich froh, das méchte ich auch diesmal
dankbar anerkennen, daB ich in meiner Eigenschaft als
Prasident des Z. K. L.-V. Gelegenheit hatte, manche
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Frage vor der Behandlung im Erziehungsrate mit den
Mitgliedern des Kantonalvorstandes zu beraten und von
ihnen Wiinsche und Anregungen enfgegenzunehmen.
Erwihnt sei zum Schlusse noch, daf der Erziehungs-
rat bis heute in der nun zu Ende gehenden Amtsdauer
1929/32 zu dreiBig Sitzungen einberufen worden ist
und daB es uns méglich war, an allen teilzanehmen.

Referat von Erziehungsrat Prof. Dr. 4. Gasser
in Winterthur.

Geehrter Herr Prisident! Geehrie Kollegen !

Von den zahlreichen Fragen aus dem Gebiet der
Mittelschulen und der Universitat, die wihrend der
letzten Amtsperiode vom Erziehungsrat zu beraten und
zu entscheiden waren, mochte ich folgende kurz in
Erinnerung rufen:

Die Handelsabteilung der Tochterschule Zirich
richtete im Frihjahr 1931 eine Maturititsklasse ein,
d. h. eine Klasse, welche die Aufgabe hat, diejenigen
Diplomanden;, die an der Hochschule weiter studieren
wollen, in einem einjihrigen Erginzungskurs zur Ma-
turitdit zu fithren. Auf Ansuchen der Schulleitung
wurde der Tochterschule vom Erziehungsrat bewilligt,
die Maturititspriifung unter Mitwirkung von Experten
der Kantonalen Maturitatspriiffungskommission durch
die eigenen Lehrer abzunehmen. Der Umfang der
Prufung hat sich im Rahmen des Reglementes fiir die
Priffungen zum Zweck der Immatrikulation an der
Universitat zu halten und die Ausstellung des Maturi-
tatszeugnisses erfolgt durch die Kantonale Maturitits-
prifungskommission unter Bemckmchtlgung der Er-
fahrungsnoten der Schiilerinnen.

Vor zwei Monaten hat die Ka,ntonale Handelsschule
Ziirich den Versuch unternommen, den Geltungsbereich
der Handelsmaturitit zu erweitern, d. h. ihren Matu-
randen den freien Zutritt nicht nur zur juristischen,
sondern auch zur philosophischen Fakultit zu ermog-
lichen. Dem Gesuch wurde durch folgenden Beschlufl
wenigstens zom Teil entsprochen: Bei der Prifung zum
Zweck der Immatrikulation an der Philosophischen
Fakultiat I wird den Inhabern des Maturitidtszeugnisses
der ziircherischen kantonalen Handelsschule die Prii-
fung in Latein erlassen. Die fiir die® Zulassung zum-
Doktorexamen geforderte Lateinprii kann im
Laufe des Studiums nachgeholt werden. Von der Prii-
fung in Deutsch und Geschichte kénnen diejenigen
Kandidaten dispensiert werden, die im Maturitats-

_ zeugnis wenigstens die Note 5 erreicht haben.

Von etwas allgemeiner Bedeutung ist die Neuorgani-

- sation, welche in Erledigung eines Postulates Kigi an

der Kantonalen Handelsschule Ziirich zur Durchfiih-
rung gekommen ist. Durch das Postulat Kigi wurde
angeregt, die Frage zu priifen, welche Mittel zu ergreifen
sind, um an den kantonalen Handelsschulen Ziirich
und Winterthur geniigend Anwérter fir die Beamten-
laufbahn bei den Bundesbahnen und der Postverwal-
tung ausbilden zu konnen. Gestiitzt auf eine von den
Rektoraten durchgefiihrte umfassende Erhebung bei
den Verwaltungen des Bundes, der Bundesbahnen, der
Postdirektion, der ziircherischen Staatskanzlei und
beim Stadtrat von Zirich kamen Schulleitung und
Lehrerschaft beider Anstalten dazu, der Anregung in
folgender Weise zu entsprechen An der Kantonalen
Handelsschule Ziirich wird eine besondere Parallele
der 1.—3. Klassen fiir kiinftige Eisenbahn-, Post- und
Handelslehrlinge eingerichtet, die als besondere Lehr-



aufgabe eine gute Vorbereitung auf die Aufnahme-
prifung firr den Post- und Bahndienst hat. Diese Klas-
sen werden als Vorbereitungsklassen fiir Verkehr und
Handel bezeichnet und der Bevilkerung durch die
Presse bekannt gemacht. Es wird gut sein, wenn auch
die Lehrerschaft der Volksschule von dieser Ausbil-
dungsméglichkeit Notiz nimmt und ihre Schiler darauf
aufmerksam macht, damit die Rekrutierung fir das
Post- und Eisenbahnpersonal nicht in allzu einseitiger
Weise aus den kleineren Kantonen erfolgen muf.

Auf die Initiative des allzeit rithrigen Rektors der
Kantonalen Handelsschule ist an dieser Schule probe-
weise eine Romanischschweizerklasse gebildet worden,
die unter zweckmiBiger Gestaltung des Lehrplanes in
einem Jahreskurs Knaben und Madchen der romani-
schen Schweiz in der deutschen Sprache und in den
Handelsfachern ausbildet. Ein Jahreskurs konnte mit
zehn Schiilern durchgefiihrt werden; er wurde durch
einen besonderen Ferienkurs erganzt. Inwieweit diese
romanische Klasse einem Bediirfnis entspricht, muBl
die Zukunft erweisen.

Da auch die Absolventen der Handelsschulen die
Wirkungen der Krise verspiiren, wurde auf Antrag des
Rektorates mit Beginn des Schuljahres 1932/33 an der
Kantonalen Handelsschule eine Fortbildungsklasse er-
richtet, wo die stellenlosen Diplomanden ihre handels-
wissenschaftlichen Studien fortsetzen konnen, bis sie
eine Anstellung gefunden haben. Sofern die Schiiler-
zahl es erfordert, soll der Kurs das ganze Jahr dauern.

An der Kantonsschule Ziirich ist eine Anderung der
Schulordnung vorgenommen worden, die von einigem
allgemeinem Interesse ist. Nach der neuen Vorschrift
dirfen die Schiiler der Kantonsschule Ziirich nur dann
.einem andern Verein angehoren, wenn fiir die gleichen
- Bestrebungen kein Schiilerverein besteht. Den Schii-
lern ist verboten, sich aktiv in einer politischen Ver-

oder in einer Jugendorganisation, die mit
einer politischen Vereinigung in Beziehung steht, zu
betatigen. Die beiden Lehrervertreter haben diesem
Passus nur mit etwas gemischten Gefithlen und nur auf
die bestimmte Zusicherung hin, daB damit blo8
gewissen Auswiichsen, wie sie leider vorgekommen sind,
entgegengetreten werden soll, ihreZustimmung gegeben.

Freudiger konnten wir einer Anregung zur Einfiih-
rung von Sportferien an der Kantonsschule zustimmen.
Danach ist es den Rektoraten der Kantonsschulabtei-
lungen gestattet, in den Jahren 1931 bis 1933 versuchs-
weise im 4. Schulquartal je 1 bis 3 Tage Sportferien
einzeln oder zusammenhéngend anzuordnen. Die Schul-
leitungen sind verpflichtet, sofern sie 2 bis 3 Sporttage
zusammenhingend anordnen, eine geniigende Organisa-
tion fiir die Durchfiithrung zu treffen, zu der die Lehrer
nach MaBgabe ihrer Eignung und des Bediirfnisses

heranzuziehen sind. Wir zweifeln nicht, daB diese.
Neuerung der korperlichen Ertiichtigung der jungen

Leute dient und gern Nachahmung finden wird. In
ahnlicher Richtung wirkt sich auch der Vertrag aus,
den der Regierungsrat mit der Strandbadgenossenschaft
Kiisnacht abgeschlossen hat, und wornach die Semina-
risten das schone Strandbad unentgeltlich beniitzen
- diirfen. Die Gegenleistung besteht in einem jahrlichen
Beitrag von Fr. 1000.— durch den Kanton.

Mit besonderer Genugtuung erfiillt es uns, daB es
gelungen ist, noch vor dem Einsetzen der Krisis eine
erhebliche Verbesserung des Regulativs iiber die Sti-
pendien an den Mittelschulen durchzubringen. Seit
Jahresfrist gelten nun folgende Stipendienansitze:

Im 7. und 8. Schuljahr Fr. 100 bis Fr. 300,
im 9. und 10. Schuljahr  Fr. 200 bis Fr. 400,
im 11. bis 13. Schuljahr  Fr. 300 bis Fr. 600.

Dazu kommen noch Beitrige an die Ausgaben fir
Unterkunft und Verpflegung bis zu einem Maximal-
betrag von Fr. 900.— pro Jahr und pro Schiiler, oder
dann Beitrage an die Fahrtkosten firr auswértswohnende
Schiiler. Rechnet man den Erla des Schulgeldes und
die unentgeltliche Abgabe von Lehrmitteln dazu, so
betrigt die Studienbeihilfe des Kantons fiir einen un-
bemittelten Schiiller wahrend der Mittelschulzeit zwi-
schen Fr. 5000 bis Fr. 10,000. Das sind sicher Betrage,
die manchem Vater den Entschluf zur weitern Schulung
seines Kindes erleichtern konnen. Diese Leistungen
sind auch auf die Téchterschule Ziirich ausgedehnt
worden. Was die wirtschaftliche und korporative
Stellung der Mittelschullehrer anbetrifft, so haben die
letzten drei Jahre darin keine Anderungen gebracht.
Fir die Anstellung und Besoldung von Hilfslehrern
konnten etwas bessere Bedingungen geschaffen werden,
und vor allem ist es der Opposition der beiden Lehrer-
vertreter im Erziehungsrat gelungen, einen Angriff auf
Einschrinkung des passiven Wahlrechtes der Lehrer-
schaft abzuwehren. Dagegen wurde eine Anregung
von Herrn Rektor Amberg, bei der Pensionierung der
Mittelschullehrer das Maximum des Ruhegehaltes
bereits nach 35 statt erst nach 40 Dienstjahren auszu-
richten, im Hinblick auf die bevorstehende Revision des
Leistungsgesetzes vom Erziehungsrat abgelehnt, immer-
hin mit dem Versprechen, im einzelnen Fall die Ver-
haltnisse in wohlwollender Weise zu beriicksichtigen.

An der Philosophischen Fakultat I der Universitat
wurde im Laufe der Berichtsperiode eine auflerordent-
liche Professur fiir Didaktik des Mittelschulunterrichts
errichtet . und . Herrn . Dr..Max: : Zollinger itbertragen.
Damit ist eine Zentralstelle fir die berufliche Vorbe-
reitung der kiinftigen Mittelschullehrer geschaffen
worden, die sich sicher in vorteilhaftester Weise aus-
wirken wird. Um die neue Professur auch organisa-
torisch mit dem Studiengang der Mittelschullehrer zu
verankern, war eine Revision der Reglemente iiber die
Diplomprifung fiir das hohere Lehramt notwendig.
Das bot eine giinstige Gelegenheit, den ganzen Studien-
gang der Mittelschullehrer einer kritischen Priifung zu
unterziehen und neu zu ordnen. Die im Amte stehenden
Lehrer hatten hier gerne mitgearbeitet, und auf Grund
ihrer Erfahrungen waren sie gewill in der Lage gewesen,
wertvolle Anregungen zu machen. Aber solche Rechte,
die fiir die Volksschullehrerschaft etwas ganz Selbst-
verstandliches sind, muB} sich der Mittelschullehrer erst
noch erkimpfen. Das hingt zum Teil zusammen mit
dem stark ausgeprigten Autonomiegedanken der Uni-
versitat, zum Teil aber auch mit dem Umstand, daB
die Mittelschullehrer neben den Lehrerkonventen der
einzelnen Abteilungen keine offizielle Instanz besitzen,
welcher solche Fragen zur Beratung iiberwiesen werden
konnen. Es sind nunmehr Bestrebungen im Gang, in die
Organisation der Schulsynode eine Mittelschullehrer-
konferenz einzubauen. Eine beziigliche Vorlage des
Synodalverstandes wird in nachster Zeit zur Beratung
kommen.

Als Folge der Errichtung des Lehrstuhles fiir Didak-
tik des Mittelschulunterrichtes und der Neubesetzung
der Professur Lips durch Herrn Prof. Grisebach wurde
auch die Promotionsordnung der Philosophischen Fa-
kultat I in dem Sinn abgeindert, da Logik und Er-
kenntnislehre in das Hauptfach Pidagogik einbezogen
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werden und daB die Didaktik des Volksschulunterrich-
tes oder des Mittelschulunterrichtes als Nebenfach zur
Padagogik gewihlt werden kann. Ein anderes Neben-
fach mufl dann auBlerhalb des Gebietes der Padagogik
oder Philosophie liegen.

Eine Anderung der Promotionsordnung erfolgte auch
bei der Theologischen und bei der Rechts- und Staats-
wissenschaftlichen Fakultit. Bei der Theologischen
handelt es sich blof um die Ersetzung des bisherigen

_Lizenziatentitels durch den Doktortitel, bei den Ju-
risten und Nationalokonomen aber um eine Erleichte-
-rung der Priifung in dem Sinne, dafl das mindliche
Examen in zwei Teilen abgelegt werden kann. Zwischen
beiden miindlichen Prufungen darf ein zeitlicher Ab-
stand von hochstens vier Monaten liegen, und das
ganze Examen muf spatestens ein Jahr nach Annahme
der Dissertation beendet sein.

Um den Kranz der Fakultaten zu schlieBen, erwahne
ich.noch die neue Verordnung iiber die Organisation
des zahnirztlichen Instituts. Das Institut untersteht
einer Aufsichtskommission von fiinf Mitgliedern, wor-
unter sich der Dekan der Medizinischen Fakultat und
ein praktizierender Zahnarzt befinden muBl. Wahl-
behorde ist der Regierungsrat. Der Direktor des In-
stitutes hat Sitz und Stimme in der Medizinischen
Fakultiit, die andern Professoren haben Titel und Rang
von auflerordentlichen Professoren, aber weder Sitz
noch Stimme in der Fakultat. Die Verordnung bringt
eine neue, den personlichen Verhaltnissen angepafite
Umschreibung der Fachabteilungen und schafft die
Mboglichkeit zur Anstellung von Oberassistenten, um

_damit einem allzu groBen Wechsel im Assistenten-
personal entgegenzuwirken.

Wenn ich zum Schlufl noch daran erinnere, daB der
Regierungsrat durch einen Beitrag von Fr. 30,000 an
das Studentenheim der Eidgenﬁssischen'Technische'n
Hochschule und von Fr. 20,000 an das Heim fir
Studentinnen den Studierenden der Hochschule die
Mitbeniitzung dieser wertvollen sozialen Institutionen
sicherte, so glaube ich, diejenigen Punkte beriihrt zu
haben, welche fiir uns von Interesse sind.

~ So unvollstindig auch dieser kurze Auszug aus dem

Tétigkeitsgebiet des Erziehungsrates ist, so zeigt er
uns doch wieder aufs neue, wie vielseitig und bedeu-
tungsvoll die Aufgaben dieser Behérde sind und wie
wichtig deshalb das Vertretungsrecht der Lehrerschait
im Erziehungsrate ist.

Zii irch. Kant. Lehrerverein

3. und 4. Vorstandssitzung
je Samstag, den 19. Marz und 30. April 1932.

1. In zwei Sitzungen des Leitenden Ausschusses
wurden 50 Geschifte behandelt; trotzdem mufite die

vierte Sitzung des Gesamtvorstandes infolge der vielen -

Einginge zu einer Tagessitzung ausgedehnt werden.

2. Ein Kollege muBite bei seiner Wahl nach Ziirich,
wo er vorher als Verweser tatig war, Nachzahlungen
an die stidtische Zusatzversicherung leisten. Diese auf
den ersten Blick als Hérte erscheinende Auflage erklart
sich aus dem Zweck der in Betracht fallenden Bestim-
mung. Dadurch wird die Zeit der provisorischen An-
stellung mit der Wahl riickwirkend als feste Anstellung
in Berechnung gesetzt, so daB die Zahl der Dienstjahre
um diese Zeit erhcht werden kann. Somit tritt der
Gewahlte frither in den GenuB3 der Rechte, da er nicht
von neuem mit der Karenzzeit beginnenmuB. Er bezahlt
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also fiir ein Risiko Pramien, das mit der Wahl riick-
wirkend zu laufen beginnt.

3. Mit dem Hinweise auf die kommende Stadt-
vereinigung wird einem Kollegen geraten, sich mit dem
Besoldungsabzug fiir Wohndispens abzufinden und auch
von einer Dislokation mit ihren sich ergebenden Un-
sicherheiten abzusehen. Die durch die Vereinigung
geschaffenen groBeren Verhiltnisse lassen wohl ein
anderes Zusammenarbeiten mit den Behorden erhoffen.

4. Ein Rechtsgutachten duflert sich zur Frage des
Domizilzwanges. Eine Bestimmung, dal nicht nur der
Stelleninhaber sich im Stadtgebiete anzusiedeln habe,
und die Familie nicht am alten Orte belassen werden
diurfe, charakterisiert sich als Ausfilhrungsbestimmung
des Beschlusses, der den Wohnsitzzwang stipuliert.
Dieser ist rechtlich zuldssig; darum ist auch die Statt-

_haftigkeit der Ausfithrungsbestimmung. zu bejahen.

5. Ein weiteres Rechtsgutachten befafit sich mit
dem Besoldungsabba.. wihrend der Amitsdauer. Eine
Reduktion der freiwillige: Gemeindezulage kann nicht
angefochten werden mit der Begriindung, der Kredit-
posten sei im Budget bercits bewilligt worden. Enthalt
das Besoldungsregulativ der Gemeinde eine Bestim-
mung, dafl die Besoldungsansitze auch wahrend der
Amtsdauer geindert werden konnen, so kann gegen
eine Reduktion rechtlich nicht vorgegangen werden. —
Dagegen erscheint dem Rechtsberater wiederum die
Rechtsgiiltigkeit des Vorbehaltes der Erziehungs-
direktion, der auch auf die Leistungen der Gemeinde
an die Lehrerbesoldungen ausgedehnt worden ist, recht
fraglich zu sein. Nur durch einen richterlichen Ent-

_scheid konnte hier Klarheit geschaffen werden.

6. Auf eine Anfrage hin wird auf ein frither éinge-
holtes Gutachten verwiesen, das erklart, dafl nur der
Jestgewdhlie Staaisfunktiondr pensionsberechiigt sei. Dies

- habe auch Bezug fiir die Lehrerschaft. Auch wenn der

Gesetzestext keine direkte Antwort gebe, so diirfe die
Bestimmung nicht ausdehnend interpretiert werden, da '
das neuere allgemeine Pensionsstatut davon ausgehe,
daB nur der Gewihlte pensionsberechtigt sei. :

7. In einem Falle muBlte wieder betont werden, daB
in bezug auf die Wohnung das Verhaltnis zwischen
Lehrer und Gemeinde nach dem Gesetze vom 2. Februar -
1919 dasjenige zwischen Mieter und Vermieter ist. Die
Gemeinde kann den Lehrer nicht verpflichten, eine
bestimmte Wohnung zu iibernehmen. Die Gemeinde
kann aber auch nicht verpflichtet werden, eine Woh-
nung zur Verfiigung zu stellen, wenn keine Lehrer-
wohnung vorhanden ist. Findet der Lehrer am Orte

. keine passende Wohnung, so kann die Gemeinde ver-

pflichtet werden, die Mehrauslagen, die sich aus dem
Wohnen in einer Nachbargemeinde ergeben, zu JTiber-
nehmen.

8. Es wurde referiert iiber die Arbeiten des Komitees,
das die Vorarbeiten fir die Festsynode getroffen hat
und ein Beitrag an die Kosten zugesichert. Der ,,Pad.
Beob.” wird als Festnummer erscheinen; eine Kommis-
sion soll deren Ausgestaltung bestimmen.

9. Dem Gesuche um einen Beitrag an die Durch-
filhrung des Schweizerischen Turnlehreriages soll ent-
sprochen werden, nachdem dessen Héhe durch Vorlage
eines Budgets bestimmt werden kann.

10. Verschiedene, alljahrlich wiederkehrende Gesuche
um Beitrage aus dem Hilfsfonds der Witwen- und Wai-
senstiftung und der Lehrerwaisenstiftung des Schwei-
zerischen Lehrervereins werden mit unsern Antrigen
weitergeleitet. —st.



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 11. Juni 1932, Nummer 11

